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Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 13.05.2020, mit der Sie sich um die
Benennung als Stelle für die Prüfung von BNK-Systemen bewerben.

Mit dem Prüfplan in der Version 1.0 sowie weiterer eingereichter Un-
terlagen erbringen Sie die erforderlichen Nachweise hinsichtlich Ihrer
Akkreditierung gemäß ISO 9001, notwendiger flugbetrieblicher
Kenntnisse und der geforderten Dokumentation der Baumusterprü-
fung. Das von Ihnen im Prüfplan dargelegte Konzept erscheint geeig-
net, die Erfüllung der Anforderungen der AVV an BNK-Systeme fest-
zustellen.

Die Fa. DFS Aviation Services GmbH wird hiermit als Stelle für die
Baumusterprüfung von BNK-Systemen gemäß Anhang 6 der AVV
benannt. Die Benennung ist unbefristet gültig. Sollten die Vorausset-
zungen für die Benennung nicht mehr erfüllt werden können, ist dies
innerhalb 2 Wochen dem BMVI bekannt zu geben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Florian Willers
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